
 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Lindlar 
 

 

Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten  
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft  

von Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religions-
gesellschaft 

 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehöri-
ge, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft ange-
hören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) von 
diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
 
Sie  haben  gemäß  §  42  Absatz  3  Satz  2  BMG  das  Recht,  der  Datenübermitt-
lung  nach § 42 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Da-
tenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuer-
erhebungsrechts an die jeweilige  öffentlich-rechtliche  Religionsgesellschaft.  Diese  
Zweckbindung  wird  dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Lindlar, den 16.10.2017 
 
Gemeinde Lindlar 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Georg Ludwig 
 

Aushang am: 16.10.2017 durch: Unterschrift: 

Abnahme am: 25.10.2017 durch: Unterschrift: 

 


